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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Amtliche Bekanntmachung über einen gefassten Beschluss in der Sitzung
der Gemeindevertretung vom 25.01.2018.

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bh-30-301/18

Aktenzeichen:

Amt: Bauen und Ordnung zu behandeln in:

Datum: 18.12.2017 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff: KITA "Sonnenschein" Borkheide Beelitzer Straße  Realisierung Anbau   

Kurzinfo zum Beschluss   

Beschlusstext:

Die Gemeindevertretung Borkheide beschließt für die Baumaßnahme Erweiterung / Anbau
KITA "Sonnenschein" Beelitzer Straße 62-64 in 14822 Borkheide, Flur 3, Flurstück 863 den
geänderten Entwurf Grundriss (Planungsstand 8.1.2018) und beauftragt den Amtsdirektor
Herrn Köhler, die Bauantragsunterlagen bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde des
Landkreises Potsdam-Mittelmark einzureichen.

Die Gesamtkosten für den Anbau / Erweiterung werden auf 289.062,90 Euro Brutto
geschätzt.

Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Fördermöglichkeiten im Rahmen der
Richtlinie Bundesinvestitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020, U3-
Förderung und der Richtlinie des Min. für Ländliche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der ländliche
Entwicklung im Rahmen von LEADER zu prüfen und zu beantragen.

Finanzierung:
Produkt 36500.785100 - Kommunale Tageseinrichtung für Kinder
Haushalt 2017 - 11.000 Euro - Mittelübertragung in 2018
Ansatz Haushalt 2018 - 25.000 Euro
Ansatz Haushalt 2019 - 212.000 Euro

Die Gemeindevertretung beschließt den Mehrbedarf an finanziellen Mitteln in Höhe von
42.000,00 Euro im Haushaltsplan 2020 einzustellen, vorbehaltlich Haushaltsplanung und
Genehmigung der Kommunalaufsicht Landkreis

Durchführungszeitraum 2019 / 2020 - Schließzeiten KITA - abhängig von Bereitstellung
Fördermittel
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Abstimmungsergebnisse:
Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

OEA 1 11.01.2018 empfohlen
HHA 1 16.01.2018 einstimmig empfohlen
SozA 1 18.01.2018 mit Änderung

empfohlen
GV 1 25.01.2018 13 13 beschlossen mit

Änderungen


